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Stadt Melle 

Neuaufstellung des Bebauungsplans 'Freiflächen Photovoltaikanlage Krukum'  
 

hier:   

• Beratung über die Ergebnisse der Verfahrensschritte gemäß §§ 3(1) und 4(1) BauGB  
 

 

I. Beratungsgrundlage 
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Melle hat in seiner Sitzung am 11.10.2022 beschlos-
sen, den Bebauungsplan „Freiflächen Photovoltaikanlage Krukum“ neu aufzustellen.  

Der Flächennutzungsplan stellt die Flächen des Plangebiets bisher als Fläche für die 
Landwirtschaft dar. Eine Änderung des Flächennutzungsplanes wird im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB vorgenommen.  

In der Sitzung des Verwaltungsausschusses Stadt Melle vom 18.04.2023 wurden die vor-
gestellten Planentwürfe beraten und die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange gemäß § 3 (1) und § 4 (1) 
BauGB beschlossen.  

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes „Freiflächen Photovoltaikanlage Krukum“ und 
der 27. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Melle im Bereich „Freiflächen 
Photovoltaikanlage Krukum“ einschließlich Begründung und Umweltbericht haben in 
der Zeit vom 01.05.2023 bis einschließlich 05.06.2023 für jedermann einsehbar gemäß § 
3 (1) BauGB im Referat für Stadtentwicklung ausgelegen. Über die eingegangenen An-
regungen ist nunmehr zu entscheiden.
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II. Beratung über die Ergebnisse der Verfahrensschritte gemäß § 3(1) und § 4(1) BauGB  
 

II.1 Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß §3(1) BauGB 
 

Aus der Öffentlichkeit sind keine Stellungnahmen eingegangen. Abwägungsrelevante Aspekte liegen aus der Öffentlichkeit insofern nicht vor. 

 

 

II.2 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange einschließlich der Naturschutzverbände und der Nachbarkommu-
nen gemäß § 4(1) und § 2(2) BauGB 
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Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 
  
Von folgenden Trägern öffentlicher Belange, Versorgungsunter-
nehmen und Nachbarkommunen sind Stellungnahmen ohne Anre-
gungen, Hinweise etc. abgegeben worden: 

 
1.  Amprion GmbH (Schreiben vom 04.05.2023)  

2. Archäologische Denkmalpflege, Stadt- und Kreisarchäologie (Schreiben 
vom 02.05.2023) 

3. BIL-Leitungsauskunft (BEB Erdgas und Erdöl GmbH; Mobil Erdgas-Erdöl 
GmbH) (Schreiben vom 09.05.2023) 

4.  Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr (Schreiben vom 03.05.2023) 

5. Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben vom 22.05.2023) 

6.  Ericsson Services GmbH – Deutsche Telekom Technik GmbH (Schreiben 
vom 01.06.2023) 

7. EWE Netz GmbH (Schreiben vom 04.05.2023) 

8.  Handwerkskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim (Schrei-
ben vom 25.05.2023) 

9.  Industrie- und Handelskammer Osnabrück – Emsland – Grafschaft 
Bentheim (Schreiben vom 02.06.2023) 

10.  Landkreis Osnabrück, Fachdienst 6, Planen und Bauen, Abteilung Land-
wirtschaftlicher Immissionsschutz (Schreiben vom 05.06.2023) 

11. Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (Schreiben 
vom 25.05.2023) 

Die Stellungnahmen werden zur Kenntnis genommen. 
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Des Weiteren wurden von Behörden folgende Stellungnahmen abgegeben: 
  

Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 
  12.  Niedersächsische Landesforsten (Schreiben vom 02.05.2023) 

13.  Stadt Melle, Wasserwerk (Schreiben vom 02.05.2023) 

14.  Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH (Schreiben vom 
05.06.2023) 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   15. 
 

 Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 15: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt 

 

Erläuterung: 

Die Belange des Brandschutzes wurden inzwischen in nachfolgenden Abstimmungs-
gesprächen mit dem Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Melle 
unter Bezugnahme auf die DIN 14230 (Löschwassermenge auch Arbeitsblatt W 405) 
und DIN 14090 (Zufahrten) konkretisiert bzw. auch modifiziert.  
 
Ergebnis dieser Gespräche ist insbesondere, dass nunmehr – auch in Hinblick auf 
eine Minimierung des Eingriffes in das Schutzgut Boden – eine vollständige Umfah-
rung beider Teilflächen der Freiflächen-PV-Anlage nicht mehr für erforderlich gehal-
ten wird. Stattdessen wird jetzt ein Fahrweg vorgesehen, der das Plangebiet etwa 
mittig in West-Ost-Richtung quert und beiderseits an die direkt außerhalb des Gel-
tungsbereiches verlaufenden Straßen anschließt. An dem westlichen sowie auch 
dem östlichen Ende dieses Fahrweges soll nunmehr innerhalb des Anlagengeländes 
jeweils eine unterirdisch installierte Löschwasser-Zisternen vorgesehen werden. Die 
Dimensionierung und Befestigung dieser ‚Querverbindung‘ für die Feuerwehr wird 
entsprechend den diesbezüglichen Vorgaben für Feuerwehrfahrzeuge vorgesehen. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   16.1 
 

 Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 16.1: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Erläuterung: 

Die städtebauliche Zielsetzung der Stadt Melle sieht ausdrücklich vor, die Installa-
tion von Photovoltaikanlagen vorrangig auf bereits versiegelten Flächen, insb. natür-
lich Dachflächen vorzusehen. Aufgrund der Dringlichkeit des Ausbaus der regenera-
tiven Energien und der nur begrenzten (zeitnahen) Verfügbarkeit von entsprechen-
den (Dach-)flächen in ausreichendem Umfang ist eine ergänzende Nutzung von Frei-
flächen-Photovoltaikanlagen derzeit unumgänglich.  

Allerdings soll diese Inanspruchnahme von zusätzlichen Bodenflächen zum einen so 
schonend wie möglich erfolgen um eine Beeinträchtigung naturhaushaltlicher Be-
lange zu vermeiden bzw. mindestens zu minimieren. Zum anderen soll die Inan-
spruchnahme reversibel sein, so dass nach Beendigung der vorgesehenen Nut-
zungsdauer für die Freiflächen-PV-Anlage und nach Rückbau der Anlage eine Wie-
deraufnahme der bisherigen (landwirtschaftlichen) Bodennutzung ohne wesentliche 
funktionale Einschränkungen möglich sein wird.  

 

Durch die am hier betrachteten Standort vorgesehene Errichtung einer Freiflächen-
PV-Anlage wird eine wesentliche und nachhaltige Beeinträchtigung des Bodens nur 
in sehr geringem Umfang stattfinden 

-  für die Teilbefestigung des aus Brandschutzgründen erforderlichen Fahrweges 
(vgl. Stellungnahme unter Pos. 15) 

- für die Anlage der befestigten Aufstellflächen für Trafohäuschen sowie der sonsti-
gen erforderlichen Nebenanlagen. 

 

Hingegen wird die Anlage der ‚eigentlichen‘ Freiflächen-PV-Anlage keine eingriffser-
hebliche Veränderung mit sich bringen. Dies begründet sich einerseits aus der na-
hezu versiegelungsfreien Aufständerung der Modultische mittels Rammpfosten und 
andererseits aus der Extensivierung der bisher landwirtschaftlich genutzten Böden. 

Das mit der Errichtung der Modultischreihen entstehende Mosaik aus beschatteten 
und besonnten Abschnitten sowie ggf. auch zusätzlich angelegten flachen Mulden 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   16. 1 
Forts. 

 
 
 
 
 

 
 
 

für die Retention von Niederschlagwasser wird absehbar eine standörtlich vielfältige 
und entsprechend artenreichen Wiesen- bzw. Krautvegetation hervorbringen. Von 
der dauerhaften und vielgestaltigen Vegetation wird auch das Bodenleben und inso-
fern auch der Bodenkörper selbst profitieren.  
 

Die in der Stellungnahme dargelegte, auf Teilflächen des Geltungsbereiches vorhan-
dene ‚hohe bis äußerst hohe Bodenfruchtbarkeit‘ wird durch das Vorhaben insofern 
zum weitaus überwiegenden Teil gesichert bzw. sogar gefördert.  
 

Eine Wiedernutzbarmachung der Flächen für die Landwirtschaft nach vollständiger 
Nutzungsaufgabe der Freiflächen-PV-Anlage wird in Hinblick auf die hohe Boden-
fruchtbarkeit als sinnvoll erachtet.  Die vorgesehene Sondergebietsnutzung wird 
deshalb als temporär festgesetzt. Die Textfestsetzungen werden wie folgt ergänzt: 
 

8.  Auflösend bedingtes Baurecht  gemäß § 9 (2) Nr. 2 BauGB 
8.1 Befristung der Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes, Zweckbestimmung 
 Photovoltaikanlagen 

„Die Festsetzung der Geltungsbereich Fläche als ‚Sonstiges Sondergebiet‘ mit 
der Zweckbestimmung ‚Photovoltaikanlagen‘ gilt für die Dauer der Flächen-
nutzung entsprechend dieser Zweckbestimmung. Nach einer dauerhaften 
Nutzungsaufgabe von Teilbereichen der Anlage oder der Anlage insgesamt 
sind die entsprechenden Anlagenbereiche vollständig rückzubauen und die 
Flächen sind wieder der landwirtschaftlichen Nutzung zuzuführen. Der Rück-
bau ist innerhalb eines Jahres nach Nutzungsaufgabe abzuschließen. Eine 
Nutzungs- unterbrechung von mehr als 24 Monaten gilt ebenfalls als dauer-
hafte Nutzungsaufgabe.“ 
 
Als Folgenutzung nach einer Nutzungsaufgabe der als ‚Sonstiges Sonderge-
biet‘, Zweckbestimmung ‚Photovoltaikanlagen‘ festgesetzten Flächen wird 
"Flächen für die Landwirtschaft" gem. §9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB festgesetzt.“ 

 

Die Begründung wird im Sinne der Stellungnahme redaktionell ergänzt. 
 

Im Übrigen ist in Hinblick auf die auch den Bodenschutz betreffenden konkurrieren-
den Nutzungsinteressen von Landwirtschaft und Energieerzeugung darauf zu ver-
weisen, dass für die Flächen kein raumordnerischer Vorrang oder Vorbehalt für die 
Landwirtschaft gilt.  
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   16.1 
Forts. 

 

 Der landwirtschaftliche Fachbeitrag zum Regionalen Raumordnungsprogrammes 
stellt für das Plangebiet keinen Vorbehalt der Landwirtschaft auf Grund besonderer 
Funktionen fest. Das Plangebiet besitzt daher keine besonderen Funktionen für eine 
hohe wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe.  Durch die 
Wahl des Plangebietes werden keine Vorbehaltsgebiete für die Landwirtschaft nach 
dem Landwirtschaftlichen Fachbeitrag des Raumordnungsprogrammes berührt.  
 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass auch die Landwirtschaft einem erheblichen 
Strukturwandel unterliegt. In diesem Zusammenhang ist es für Betriebe interessant, 
auf neue, zukunftsweisende Nutzungsmöglichkeiten ihrer Flächen zu setzen und so 
ein zusätzliches Einkommen zu generieren (z.B. sog. Solarfarmer).  
Bei dem hier betrachteten Vorhaben wurden Flächeneigentümer bzw. auch derzei-
tige Pächter in die beabsichtigte Änderung der Nutzung (auch externe Maßnahmen-
flächen) einbezogen. Zwischen den Flächeneigentümern, den Pächtern und dem 
Vorhabenträger besteht Einigkeit hinsichtlich des geplanten Solarparks.  

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die vorgeschlagenen Vermeidungsmaßnahmen werden im weiteren Verfahren be-
rücksichtigt und in ihren wesentlichen Aussagen in den Umweltbericht als Vermei-
dungs- bzw. Konfliktminimierungsmaßnahmen übernommen. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   16.1 
Forts. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   16.2 
 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 16.2: 

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

 

Erläuterung: 

Die Begründung wird im Sinne der Stellungnahme redaktionell ergänzt. 

16.3. 

 

 Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 16.3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   17. 
 

 

Mail vom 16.05.2023 | 09:31 Uhr  von Elisabeth.Grothaus@lgln.niedersachsen.de 
 
Sehr geehrte Frau Kaumkötter, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zu dem mit u. a. Schreiben übersandten Bebauungsplan ist aus der Sicht des LGLN – RD Osnabrück-
Meppen, Katasteramt Osnabrück,  folgendes zu bemerken: 
Aus der bei dem Bebauungsplan verwendeten Planunterlage wird als Kartengrundlage die Liegen-
schaftskarte im Maßstab 1:1000 angegeben. Es geht daraus nicht hervor, wer Planverfasser ist, da der 
entsprechende Verfahrensvermerk des LGLN RD Osnabrück-Meppen-Katasteramt Osnabrück, einer 
anderen behördlichen Vermessungsstelle oder der eines öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
nicht zu ersehen ist. Daher lässt sich nicht feststellen, ob es sich um eine gemäß RdErl. d. MS vom 
02.05.1988  "Verwaltungsvorschriften zum Baugesetzbuch" (VV-BauGB), zuletzt geändert durch RdErl. 
d. MS v. 18.04.1996 (Nds.MBl. S. 835)(6.Ä) erstellte Planunterlage handelt. Die nach dem RdErl. erfor-
derliche Bescheinigung auf dem Bebauungsplan kann evtl. erst nach örtlicher Überprüfung und zeich-
nerischer Überarbeitung der Planunterlage erfolgen. 
 
Ich bitte Sie, für die Reinzeichnung des Bebauungsplanes die Originalplanunterlage mit dem Ausferti-
gungsvermerk zu verwenden. Der Ausfertigungsvermerk gibt den Stand der Planunterlage an, der nach 
Ziff. 21.2.8  VV-BauGB nachgewiesen werden soll. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrage 
Elisabeth Grothaus 
  
Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen (LGLN) 
- Regionaldirektion Osnabrück-Meppen - 
Dezernat 4 - Wertermittlung, städtebauliche Bodenordnung 
Mercatorstraße 4 und 6, 49080 Osnabrück 
Tel.:       +49 541 503-349 
Fax:       +49 541 503-101 
mailto:elisabeth.grothaus@lgln.niedersachsen.de 
www.lgln.niedersachsen.de 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 17: 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 

 

Erläuterung: 

Die entsprechende ‚amtliche‘ Plangrundlage lag dem Planungsbüro zum Zeitpunkt 
der Erstellung der Vorentwurfsfassung noch nicht vor. Inzwischen liegt sie vor und 
wird als Plangrundlage für die Entwurfsfassung verwendet. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   18. 
 

  
Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 18: 

 

Der Hinweis wird berücksichtigt 

 

Erläuterung: 

Die empfohlene Luftbildauswertung wurde von der Stadt Melle am 25. Mai 2023 be-
antragt. Die Ergebnisse der Luftbildauswertung wurden mit Schreiben vom 16. No-
vember 2023 übermittelt. Danach ‚besteht kein Handlungsbedarf‘.  
Insofern besteht kein Erfordernis, den Bebauungsplan diesbezüglich zu ändern. Al-
lerdings wird unter dem Punkt „III Hinweise“ der ein Textbaustein zum Umgang mit 
möglichen Kampfmittelfunden bei Bau- und Erdarbeiten ergänzt.  
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. In den Festsetzungen unter „Hinweise“ wird 
folgender Text ergänzt: 
„Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten Kampfmittel (Granaten, Panzer-
fäuste, Brandmunition, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die zuständige 
Polizeidienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelbeseitigungsdienst des 
Landes Niedersachsen bei der RD Hameln-Hannover des LGLN zu benachrichtigen.“ 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   18. 
Forts. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   18. 
Forts. 

 

Anlage zu Stellungnahme Nr. 18  
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   19. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hinweis zur Stellungnahme des LK Osnabrück, Fachbeitrag Regionalplanung: 

Von der Regionalplanungsbehörde wurde zunächst eine andere, grundsätzlich 
ablehnende Stellungnahme abgegeben: „… Daher ist das Überschwemmungsge-
biet von Überbauungen jedweder Art (auch Nebenanlagen, Versiegelung etc.) 
freizuhalten. Von einer Überplanung des nördlichen Bereiches des Bebauungs-
planentwurfs ist abzusehen…“ 
 
Mit Verweis auf die möglichen Sonderregelungen gemäß §78 Abs. 2 WHG wurde 
diese Stellungnahme nach Rücksprache mit der Stadt Melle sowie auch dem In-
vestor neu gefasst. Diese aktuelle Stellungnahme ist nebenstehend aufgeführt. 
 
 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.1: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

Erläuterung: 

Die Ziele der Raumordnung wurden im Rahmen der Planerstellung insgesamt be-
achtet. Eine Beeinträchtigung ist durch den vorliegenden Planentwurf in keiner 
Weise zu besorgen.  
Aufgrund der vorgesehenen konfliktarmen Aufständerung der Modultische durch 
Rammpfosten kann eine Beeinträchtigung des Hochwasserabflusses im nach 
Starkregenereignissen nahezu ausgeschlossen werden. In gleicher Weise ermöglicht 
auch der vorgesehene Mindest-Bodenabstand der Einzäunung von 20cm (zur Ver-
meidung einer Barrierewirkung für Kleinsäuger) einen weiterhin unbehinderten Ab-
fluss von Hochwasser. 
Hinsichtlich seiner Funktion als Teilfläche des Regenwassereinzugsgebietes der Else 
ist durch das Planvorhaben aufgrund der damit einhergehenden extensivierten Bo-
dennutzung und dauerhaften Vegetationsbedeckung zukünftig von einer verbesser-
ten Retentionswirkung für Niederschlagwasser auszugehen. Zudem wird die vielge-
staltigere Vegetationsbedeckung eine erhöhte Verdunstungsrate bewirken, was 
ebenfalls den Oberflächenwasserabfluss minimiert und gleichzeitig den kleinräumi-
gen Wasserkreislauf begünstigt. 
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Nr. Stellungnahmen / Anregungen Abwägungsempfehlung 

   19.2 

 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.2: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Eine Abwägungsempfehlung ist 
nicht erforderlich. 

19.3 
 

 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.3: 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 

 

Erläuterung: 

Die von der Unteren Wasserbehörde des LK Osnabrück für eine Zustimmung zum 
Vorhaben formulierte Bedingung unter Pos. 1 wird vor dem Hintergrund der beste-
henden, nur sehr bedingt versickerungsfähigen Böden im Plangebiet so interpre-
tiert, dass jedenfalls keine Verschlechterung der derzeitigen Abfluss-Situation ent-
stehen darf. Diesbezüglich wird auch auf die Erläuterung der Verwaltung zu Pos. 19.1 
verwiesen. Danach ist durch das Vorhaben aufgrund der zukünftig dauerhaften und 
extensiven Vegetationsbedeckung der gesamten Bodenfläche von einer Verbesse-
rung der kleinräumigen wasserhaushaltlichen Situation auszugehen. 
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   19.4.1 
 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.4.1: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
Erläuterung: 
Bereits im Jahr 2022 wurde zwischen Mitte März und Anfang Juli eine Brutvogelkartie-
rung nach Südbeck et al. (2012) durchgeführt. Das angesetzte Untersuchungsgebiet kann 
dem Umweltbericht (Kap. 2.2.1) entnommen werden. 

Es ist bekannt, dass insbesondere Wiesenvögel einen Abstand zu vertikalen Strukturen, 
wie Gehölzen, Wäldern oder massiven Zaunanlagen einhalten. Auf der Grundlage einer 
vorab durchgeführten, überschlägigen artenschutzrechtlichen Betrachtung des Gebietes 
wurden deshalb im vorliegenden Fall bereits bei der Vorentwurfsplanung (artenschutz-
rechtliche) Vermeidungs- und Minderungsmaßnahmen vorgesehen:  

So wird zum einen auf eine massive Zaunanlage zugunsten eines lichteren Wildzaunes 
verzichtet. Darüber hinaus wird der nördliche Bereich der Zaunanlage nur sehr lückig mit 
(Einzel-)Gehölzen bepflanzt, um eine Meidewirkung bei den potenziell betroffenen Wie-
senvogelarten nicht entstehen zu lassen. Ein vollständiger Verzicht auf Strauchgehölz-
pflanzungen entlang der Nordseite des Plangebietes wurde sowohl aus Gründen der 
Landschaftsbildgestaltung als auch zum Schutz des Gebietes vor Störeinflüssen aus der 
nördlich angrenzenden Flächennutzung als Modellflugplatz nicht als sinnvoll angesehen.  

Zum anderen ist zugunsten einer verstärkten Berücksichtigung naturhaushaltlicher Be-
lange eine besondere Modultischanordnung entworfen worden: Jeweils maximal 5 Mo-
dultischreihen werden als Gruppe mit einem Reihenabstand von jeweils 3m installiert.  
Zwischen den Gruppen wird ein erweiterter Abstand von mindestens 5m eingehal-
ten. Hierdurch sollen die entstehenden, als artenreiche Wiesenvegetation extensiv 
und dauerhaft unterhaltenen Zwischenräume auch als Lebensraum für Wiesenvo-
gelarten weiterhin Attraktivität besitzen.  

 

Als zusätzliche Strukturanreicherung ist in den entstehenden Extensiv-Grünlandbe-
reichen unter und zwischen den Modultischen die Modellierung von (temporär was-
serführenden) Mulden sowie von Stein- und Totholzhaufen vorgesehen. Diese er-
gänzenden Strukturen sollen den erfassten Vogelarten als Lebensraum dienen.   

Eine Vielzahl von Studien zeigt, dass sich extensiv bewirtschaftete Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen zu wertvollen avifaunistischen Lebensräumen entwickeln können.  
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    19.4.1 

Forts. 
 So etwa zugunsten von Feldlerche, Rebhuhn und Schafstelze, vermutlich aber auch 

für Wachtel und Rebhuhn. Auch für Braunkehlchen sind positive Effekte bekannt.  

(Für eine detailliertere Betrachtung der Lebensraumansprüche der potenziell im Plan-
gebiet beheimateten Wiesenvogelarten wird auf den separat erstellenten Artenschutz-
beitrag verwiesen.) 

Anders ist die Situation für den Kiebitz zu bewerten. Zwar gibt es positive Beispiele 
aus Dänemark, die eine Ansiedlung von Kiebitzen in einem Solarthermiepark nach-
weisen. Es ist aber anzunehmen, dass die Modultische eine gewisse Kulissewirkung 
auf die Art entfalten werden. Als Meidedistanz ist – unter Berücksichtigung der be-
reits vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen (transparenter Zaun, Reihenabstand 
Modultische) 50 –100 m anzusetzen. Demnach wird auf Grundlage der vorliegenden 
Erfassungsergebnisse mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens ein Kiebitzrevier 
verloren gehen.  

In diesem Zusammenhang ist es wahrscheinlich, dass die Kulissenwirkung auch auf 
die angrenzende und vom Umweltbüro in seiner Stellungnahme benannte CEF-Maß-
nahme „Agrar-Technologie-Zentrum Melle“ einwirkt. Unter Berücksichtigung der ange-
setzten Meideabstände wird die CEF-Maßnahme in einem Umfang von etwa 1 ha be-
einträchtigt. Hinzu kommt der Verlust von einem Kiebitzrevier.  

Das benannte Gastvogelgebiet „Hase-, Elsetal, Melle“ (Nr. 8.6.01.01) weist nach Anga-
ben des NLWKN (anders als in der Stellungnahme dargelegt) einen offenen Status auf. 

   (vgl. hierzu: https://www.nlwkn.niedersachsen.de/naturschutz/staatliche_vogelschutzwarte/vogelar-
ten_erfassungsprogramm/datenbewertung_und_herausgabe/gastvogel/datenbewertung-und--her-
ausgabe-gastvoegel-172096.html).  

Die Daten schreiben dem Gebiet keine „landesweite Bedeutung“ zu. Mit einer Ge-
samtgröße von etwa 1.830 ha gehört das Gebiet zu einem der größten Gebiete die 
das NLWKN als Gastvogellebensraum auflistet. Es umfasst insbesondere den Auen-
bereich der Else von der Bifurkation in Melle-Gesmold bis zur Landesgrenze in 
Bruchmühlen. 

   Durch die vorgesehenen (Gestaltungs-)Maßnahmen und die extensive Bewirtschaf-
tung der Anlage sind zumindest Teilbereiche der Fläche weiterhin für Zugvögel als 
Rastgebiet nutzbar (s.o.).  
Die Bedeutung des Gastlebensraumes insgesamt wird sich durch das Vorhaben 
nicht verschlechtern. 

Folgende Maßnahmen werden als angemessen zur Berücksichtigung der arten-
schutzrechtlichen Belange angesehen: 
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    19.4.1 

Forts. 
 Für die veranschlagten Beeinträchtigungen von einem Kiebitzrevier und den Verlust 

von einem weiteren Kiebitzrevier wird ein Kompensationserfordernis im Umfang von 
3 ha angesetzt. Durch diese Kompensation lässt sich eine Vermeidung von arten-
schutzrechtlichen Konflikten erreichen. Um den Erfolg der vorgesehenen Maßnah-
men überprüfen bzw. auch eine Nachkorrektur durchführen zu können, ist außer-
dem ein Monitoring der Kompensationsmaßnahmen vorzusehen. 

 

19.4.2 
  

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.4.2: 

Der Hinweis wird berücksichtigt.  
 

Erläuterung: 
Der Abb. 5 ist offensichtlich eine fehlerhafte Legende beigefügt. Dies wird korrigiert. 

  

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Die Eingrünung entlang der nördlichen Plangebietsgrenze ist vor dem Hintergrund 
der zu berücksichtigenden artenschutzrechtlichen Belange in enger Abstimmung 
mit dem Artenschutz-Gutachter bereits in der Vorentwurfsfassung als ‚aufgelockerte‘ 
Gehölzeingrünung vorgesehen. Eine Meidewirkung bei den potenziell vom Vorhaben 
betroffenen Wiesenvogelarten soll dadurch vermieden werden. Ein vollständiger 
Verzicht auf Strauchgehölzpflanzungen entlang der Nordseite des Plangebietes 
wurde sowohl aus Gründen der Landschaftsbildgestaltung als auch zum Schutz des 
Gebietes vor Störeinflüssen aus der nördlich angrenzenden Flächennutzung als Mo-
dellflugplatz nicht als sinnvoll angesehen.  
 

  

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen.  
 

Erläuterung: 
Die Entwicklung der „unversiegelt verbleibenden Freiflächen des festgesetzten sons-
tigen Sondergebietes … zwischen und unter den Photovoltaikmodulen (…) als ar-
tenreiches, mesophiles Grünland…“ war bereits in der Vorentwurfsfassung unter 
Pos. 7.1 der Textfestsetzungen verbindlich geregelt (in der Entwurfsfassung finden 
sich diese Festsetzungen nunmehr unter Punkt 7.2.2). Die festgesetzte Mindesthöhe 
der Modultische berücksichtigt diese Zielsetzung. Darüber hinaus wird auch eine 
mindestens gelegentliche Schafbeweidung angestrebt. In Hinblick auf die nicht dau-
erhaft sicherzustellende Umsetzbarkeit einer (wünschenswerten) Schafbeweidung 
verbietet sich aber diesbezüglich eine Festsetzung. 
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   19.4.2 
Forts.  

 

 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Im Rahmen der Abwägung konkurrierender naturhaushaltlicher Belange ist der Ent-
scheidung für eine Zaunanlage mit ca. 20cm Abstand zur Bodenfläche sehr eindeu-
tig der Vorzug zu geben. Wesentliche Gründe sind zum einen die Sicherstellung ei-
nes ungehinderten Abflusses von Niederschlagwasser im Hochwasserfall (Verhinde-
rung eines Aufstaus durch Festsetzen von Treibgut im Zaun) sowie auch die Vermei-
dung einer Barrierewirkung für Kleinsäuger. Die Errichtung von ‚Korridoren‘ inner-
halb des Anlagengeländes ist keinesfalls eine praktikable Alternative angesichts der 
Größe der Anlage. 
 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Die FFH-Verträglichkeit des Vorhabens wurde und wird jeweils dem Bearbeitungs-
und Planungsstand des Vorhabens entsprechend geprüft.  Bisher haben sich keine 
Anzeichen für eine FFH-Unverträglichkeit des Vorhabens ergeben. Weiterhin sind für 
den hier betrachteten Vorhabentyp auch keine Planänderungen (mehr) zu erwarten, 
die eine FFH-Unverträglichkeit für das zu betrachtende FFH-Gebiet ‚Else und obere 
Hase‘ bewirken könnten, zumal eine direkte oder indirekte Inanspruchnahme von 
Fließgewässerlebensräumen in keiner Weise erfolgen wird. Vor dem Hintergrund der 
gleichlautenden Einschätzung der Unteren Naturschutz- und Waldbehörde des Krei-
ses Osnabrück gemäß der vorliegenden Stellungnahme erfolgt deshalb die gefor-
derte FFH-Verträglichkeitsbetrachtung im Rahmen der Bearbeitung des Umweltbe-
richtes (siehe Kap. 2.4 Natura 2000). Von einer vertiefenden, separaten FFH-Verträg-
lichkeitsuntersuchung kann abgesehen werden. 
 

19.5.1 
 

  

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.5.1: 

Der Hinweis wird ohne Planänderung zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Die seit dem 31.01.2014 rechtswirksame ‚Teilfortschreibung Energie 2013‘ des Regio-
nalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 für den Landkreis Osnabrück legt 
fest, für welche bisher landwirtschaftlich genutzten Flächen eine Nutzung für PV-
Freiflächenanlagen nicht in Frage kommt:  
„Für die Nutzung durch Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungs-
energie sollen bereits versiegelte Flächen in Anspruch genommen werden. Landwirt- 
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   19.5.1 
Forts.  

 

 schaftlich genutzte und nicht bebaute Flächen, für die der raumordnerische Vorbe-
halt der Landwirtschaft gilt, dürfen nicht in Anspruch genommen werden.“ (Kap. D 3.5 
05, S.27)  
Für das Plangebiet besteht gemäß RROP 2004 nicht der raumordnerische Vorbehalt 
für Landwirtschaft. Dementsprechend besteht kein Zielkonflikt zwischen der Aufstel-
lung des Bebauungsplans „Freiflächen-Photovoltaikanlage Krukum“ und den Zielen 
und Grundsätzen der Landesraumordnung (gem. § 1 Abs. 6 BauGB).  
 
Die ‚Konkurrenz‘ zur landwirtschaftlichen Flächennutzung ist als temporär anzuse-
hen. Eine zukünftige Wiederaufnahme der bereits jetzt auf den beanspruchten Flä-
chen dominierenden Grünlandnutzung ist nach einer Beendigung der aktuell vorge-
sehenen Nutzung zur ‚Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie‘ weitge-
hend unproblematisch und verzögerungsfrei möglich, da nach dem Rückbau der 
nur durch Rammpfosten auf der Fläche aufgestellten Modultische keine relevanten 
Rekultivierungsmaßnahmen erforderlich sein werden.  
Eine Konkurrenz mit Naturschutzbelangen kann aufgrund der vorgesehenen Exten-
sivnutzung sowie Strukturanreicherung nahezu der gesamten Bodenfläche der pro-
jektierten PV-Freiflächenanlage im funktionalen Zusammenspiel mit den darüber 
hinaus vorgesehenen Vermeidungsmaßnahmen sicher ausgeschlossen werden. Viel-
mehr ist davon auszugehen, dass die zukünftige großflächige Extensivnutzung der 
Flächen eine wesentliche Steigerung der Biodiversität des betrachteten Raumes so-
wie darüber hinaus auch Gunstwirkungen insbesondere für kleinklimatische und 
wasserhaushaltliche Belange erbringen wird. Beispielhaft seien erwähnt: 
-  Erzeugen von Verdunstungskälte durch strukturreiche Vegetation, 
-  dadurch Stützung des kleinräumigen Wasserkreislaufes 
-  verbesserte Retention von Niederschlagwasser und damit verbesserte Versicke-

rungsleistung aufgrund größerer Bodenrauhigkeit 
-  qualitativ verbesserte Grundwasserneubildung aufgrund vielgestaltiger und dauer-

hafter Durchwurzelung des als Filtermedium wirksamen Oberbodens 
- Bodenschutz aufgrund dauerhafter Vegetationsbedeckung 
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   19.5.2.  
 

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.5.2: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Aufgrund der für Freiflächen-PV-Anlagen typischen Bau- und Nutzungscharakteristik 
in Verbindung mit den konkret vorgesehenen Vermeidungs- und Konfliktminimie-
rungsmaßnahmen kann eine eingriffsrelevante Verschlechterung der Bodenfunktio-
nen für die Vorhabenfläche sicher ausgeschlossen werden (vgl. auch Erläuterung zu 
Pos. 19.5.1). Insofern wird eine Bodenfunktionsbewertung nicht als erforderlich an-
gesehen.  
Über das Erfordernis und ggf. die Konzeptionierung einer bodenkundlichen Baube-
gleitung kann sinnvoll erst auf der nachfolgenden Ebene des Baugenehmigungsver-
fahrens und Vorliegen einer abschließend konkreten Vorhabenbeschreibung ent-
schieden werden. 
Auf der Ebene der Bauleitplanung werden die bezüglich Bau, Anlage und Betrieb er-
forderlichen bzw. sinnvollen Vermeidungsmaßnahmen thematisiert und ggf. als 
Festsetzungen oder als Hinweise formuliert.  
Auch der Einsatz einer Bodenkundlichen Baubegleitung für Planung und Ausführung 
wird als Hinweis in den B-Plan aufgenommen. 
 
 

19.5.3  

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.5.3: 

Der Hinweis wird beachtet.  
 
Erläuterung: 
Die Beschriftung der Abbildung ist fehlerhaft und wird entsprechend korrigiert. 
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   19.6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 19.6: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Die einzuhaltenden Mindestabstände der baulichen Nutzung zur angrenzenden 
Kreisstraße wurden bei der Festlegung der Baugrenzen berücksichtigt.  
Danach wird mit den geplanten PV-Modulreihen ein Mindestabstand von 20.m zur 
Kreisstraße nicht unterschritten. Eine entsprechende konkrete Aussage wird in der 
Begründung zur Entwurfsfassung ergänzt. Dieser Abstand entspricht der Visualisie-
rung gemäß Abb. 9, die bereits mit der Begründung zur Vorentwurfsfassung vorge-
legt wurde. 
 
Eine Ableitung von Niederschlagwasser aus dem Anlagengelände in angrenzende 
Flächen wird generell nicht stattfinden. 
Für die erforderlichen Zufahrten zum Anlagengelände wird im weiteren Verfahren 
eine entsprechende Erlaubnis eingeholt. Eine diesbezügliche Vorabstimmung mit 
den zuständigen Ämtern hat bereits stattgefunden.  
 
Änderungen der verkehrlichen Erschließung auf Kreisstraßengrund sind weder erfor-
derlich noch vorgesehen. 
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   19.6 
Forts.  
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   20.1  
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 20.1: 
 
Der ‚einleitende Hinweis‘ wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Zum Zeitpunkt der Bestandserfassung (erste Begehung im Herbst 2022) wurde das 
Plangebiet etwa zu gleichen Teilen als Acker und als Grünland genutzt. 
Mit der seit dem 31.01.2014 rechtswirksamen ‚Teilfortschreibung Energie 2013‘ des 
Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 2004 für den Landkreis Osnabrück 
besteht auf regionaler Ebene für die Bauleitplanung bereits eine konkrete Entschei-
dungsgrundlage hinsichtlich der konkurrierenden Flächennutzungen Landwirtschaft 
und Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie. (Vgl. hierzu auch Ausfüh-
rungen unter Pos. 19.5.1.) Eine Konkretisierung der Aussagen des regionalen Raum-
ordnungsplanes stellt der Flächennutzungsplan dar, der im Übrigen auch eine Ab-
wägung der konkurrierenden Belange und Nutzungsansprüche auf städtischer 
Ebene enthält.  
 
Die ‚Konkurrenz‘ zur landwirtschaftlichen Flächennutzung ist als temporär anzuse-
hen. Eine zukünftige Wiederaufnahme der bereits jetzt auf den beanspruchten Flä-
chen dominierenden Grünlandnutzung ist nach einer Beendigung der aktuell vorge-
sehenen Nutzung zur ‚Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie‘ weitge-
hend unproblematisch und verzögerungsfrei möglich, da nach dem Rückbau der 
nur durch Rammpfosten auf der Fläche aufgestellten Modultische keine relevanten 
Rekultivierungsmaßnahmen erforderlich sein werden. Im Übrigen wird der Rückbau 
durch entsprechende Rückbauverpflichtungserklärung und Hinterlegen einer Rück-
baubürgschaft verbindlich geregelt. 
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   20.1 
Forts.  

 

 

 

20.2  

 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 20.2: 
 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  Es wird in diesem Zusammenhang auf 
die Vorgaben des §2 EEG 2023 ‚Besondere Bedeutung der erneuerbaren Energien‘ 
verwiesen. 
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   20.2 
Forts.  

 

 
 

 

 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 
 

 

 

 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 

Erläuterung: 
Im Sinne der Stellungnahme werden die nachbarschaftsrechtlichen Belange im Rah-
men der weiteren Tief- und Ausbauplanung beachtet. 
 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 

 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
Erläuterung: 

Die Flächen des Geltungsbereiches besitzen zwar eine hohe Bodenfruchtbarkeit, je-
doch besteht – z.T. über längere Zeiträume im Jahr – aufgrund der Lage in Gewäs-
sernähe und dem damit verbundenen zeitweise sehr hoch anstehenden Grundwas-
ser sowie der geringen Versickerungsfähigkeit der Böden eine sehr schlechte Bewirt-
schaftungseignung (insbesondere Flurstück 47). Dies hat in der Vergangenheit be-
reits zur Umwandlung wesentlicher Flächenanteile in (Dauer-)Grünland geführt. Wei-
terhin war diese unbefriedigende Eignung zur Bewirtschaftung mit ausschlaggebend 
für die nun vorgesehene Umnutzung für eine Freiflächen-PV-Anlage.    
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   20.2 
Forts.  

 

Der Hinweise wird berücksichtigt.  
 
Erläuterung: 
Ein entsprechender Hinweis wird in den textlichen Festsetzungen unter dem Punkt 
‚Hinweise‘ aufgenommen 
 

 

 

Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
Der Hinweise wird berücksichtigt.  
Erläuterung: 

Eine entsprechende Prüfung findet im Rahmen der Eingriffsbilanzierung statt 

 
Der Hinweise wird zur Kenntnis genommen.  
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   21a. 
 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 21a (B-Plan): 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
Erläuterung: 
Wie in Kapitel 6 in der Begründung zur Vorentwurfsfassung bereits aufgeführt, erfolgt 
die Beurteilung der Lichtimmissionen abschließend in Form eines Blendgutachtens.  

Gemäß der Aussage dieses Gutachtens ist sowohl an Wohnstandorten im Westen 
und im Osten der geplanten PV-Anlage als auch an der Europastraße südlich des An-
lagenstandortes mit blendenden Reflektionen zu rechnen, deren Dauer über den 
Grenzwerten von 30 Stunden im Jahr bzw. maximal 30 Minuten am Tag liegt. Als ge-
eignete Abhilfemaßnahmen schlägt das Gutachten eine Sichtschutzhecke oder al-
ternativ  auch die Verwendung eines Sichtschutzzaunes mit einer Mindesthöhe von 
1,75m vor. 
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   22. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 22: 
 
Die Hinweise werden berücksichtigt.  
 
Erläuterung: 
Bezüglich Größe, Lage und Ausführung der Zisterne für Löschwasser wurden im Rah-
men der Beteiligung von der Freiwilligen Feuerwehr konkrete Vorgaben gemacht 
(vgl. Stellungnahme unter Pos. 15). Diese wurden inzwischen in nachfolgenden Ab-
stimmungsgesprächen mit dem Stadtbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr der 
Stadt Melle unter Bezugnahme auf die DIN 14230 (Löschwassermenge auch Arbeits-
blatt W 405) und DIN 14090 (Zufahrten) konkretisiert bzw. auch modifiziert.  
 
Ergebnis dieser Gespräche ist insbesondere, dass nunmehr – insb. auch in Hinblick 
auf eine Minimierung des Eingriffes in das Schutzgut Boden – eine vollständige Um-
fahrung beider Teilflächen der Freiflächen-PV-Anlage nicht mehr für erforderlich ge-
halten wird. Stattdessen wird jetzt ein Fahrweg vorgesehen, der das Plangebiet etwa 
mittig in West-Ost-Richtung quert und beiderseits an die direkt ausserhalb des Gel-
tungsbereiches verlaufenden Straßen anschließt.  
 
Um konkrete Aussagen hinsichtlich einer möglichen Störung bzw. Gefährdung durch 
Blendwirkungen für Verkehrsteilnehmer und Anwohner machen zu können und ggf. 
auch geeignete Sicherungsmaßnahmen vornehmen zu können, wurde ein Blendgut-
achten erstellt. Gemäß der Aussage dieses Gutachtens ist sowohl an Wohnstandor-
ten im Westen und im Osten der geplanten PV-Anlage als auch an der Europastraße 
südlich des Anlagenstandortes mit blendenden Reflektionen zu rechnen, deren 
Dauer über den Grenzwerten von 30 Stunden im Jahr bzw. maximal 30 Minuten am 
Tag liegt. Als geeignete Abhilfemaßnahmen schlägt das Gutachten eine Sichtschutz-
hecke oder alternativ  auch die Verwendung eines Sichtschutzzaunes mit einer Min-
desthöhe von 1,75m vor. 
 
Der Landkreis Osnabrück (FD9) wurde am Verfahren beteiligt. 
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   23.1.   
 
 
 
 

 
Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 23.1: 
 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen  
 
Erläuterung: 
 
Siehe unter Pos. 19.4.1 zu der inhaltlich weitgehend gleichlautenden Stellungnahme 
des Landkreis Osnabrück, Untere Naturschutz- und Waldbehörde 
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   23.1 
Forts.  

  

23.2   
 
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 23.2: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt  
 

Erläuterung: 
Die Anpflanzung von Heistern ist nunmehr konkret der Maßnahme gemäß der Text-
festsetzung unter Punkt 7.2, Teilflächen 2 zugeordnet. Durch die ergänzende Ver-
wendung von Heistern soll gewährleistet werden, dass die entlang der West-, Süd- 
und Ostseite vorgesehenen Heckengehölze möglichst schnell die Funktion als 
Blend- und Sichtschutzgehölz vollumfänglich erfüllen können.  
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   23.3   
 

Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 23.3: 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt  

 

Erläuterung: 
Auf entsprechende Rückfrage beim Landkreis Osnabrück, Fachdienst Umwelt, Ab-
fall & Boden, mit der Bitte zur Konkretisierung der Angaben zu  der erfassten Altabla-
gerung wurde mit Email vom 29. August 2023 mitgeteilt:  
„auf dem Flurstück 146/5 ist unter der KRIS-Nr. 74079240182 eine ehemalige Ver-
dachtsfläche registriert. Dabei handelt es sich nicht um einen Altstandort sondern 
um eine Fläche, bei der Aufgrund der temporären Nutzung als Lagerfläche der Ver-
dacht einer schädlichen Bodenveränderung vorlag. Im Jahr 2013 wurde ein Gutach-
ten zu einer Oberbodenbeprobung durch das Ing. Büro IGfAU vorgelegt. Der Ver-
dacht einer schädlichen Bodenveränderung konnte dabei ausgeräumt werden.“ 
 
Ein weitergehender Handlungsbedarf besteht insofern nicht 

 

23.4.   Stellungnahme der Verwaltung zu Pos. 23.4: 
 
Der Hinweis wird berücksichtigt  

Erläuterung: 
Die planungsrelevanten Aussagen des Landschaftsplans der Stadt Melle (1995) wur-
den  in den Umweltbericht aufgenommen und haben in der Bewertung der Umwelt-
verträglichkeit entsprechend Berücksichtigung gefunden, soweit eine Aktualität der 
Aussagen weiterhin gegeben ist.  
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